
Genießen Sie inGGGennniiiießen Siiie innn
entspannter Atmosphäreennnttttsspppannttteerrr Atmmmoossspphhhäääärre

die neue Salzgrottedddiiiie neuuue SSSaalzgrrroottttte!!!!

aus einer Hand!
27245 Kirchdorf 04273-8186

www.koeper-bedachungen.de
info@ koeper-bedachungen.de

Amtliche Bekanntmachungen

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser
Geschäftsstelle Sulingen
-Flurbereinigungsbehörde-
Galtener Str. 16
27232 Sulingen

Flurbereinigungen Wagenfeld-Nord
und Wagenfeld-Süd Sulingen, den 24.10.2017
Verfahrensnummern: 1762 und 1763
Az.: Kli – 1762, 1763
HA

Schlussfeststellung
Die Flurbereinigungen Wagenfeld-Nord und Wagenfeld-Süd werden hiermit nach
§ 149 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008
(BGBl. I S. 2794), durch folgende Schlussfeststellung abgeschlossen:

1. Die Ausführung der Flurbereinigungspläne zu den Flurbereinigungsver-
fahren Wagenfeld-Nord und Wagenfeld-Süd einschließlich der Nachträge
ist bewirkt.

2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die in den Flurbereini-
gungsverfahren Wagenfeld-Nord und Wagenfeld-Süd hätten berücksich-
tigt werden müssen.

3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaften der Flurbereinigungen Wagen-
feld-Nord und Wagenfeld-Süd sind abgeschlossen. Die Teilnehmergemein-
schaften werden als Körperschaften des öffentlichen Recht aufgelöst.

Begründung:
Die Ausführung der Flurbereinigungspläne und ihrer Nachträge ist in tatsächlicher
und rechtlicher Hinsicht bewirkt. Insbesondere ist das Eigentum an den neuen
Grundstücken auf die in den Flurbereinigungsplänen und seinen Nachträgen ge-
nannten Teilnehmer übergegangen. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr
zu, die in den Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen.
Die Unterlagen zur Berichtigung der öffentlichen Bücher wurden an die dafür
zuständigen Behörden abgegeben. Das Liegenschaftskataster wurde berichtigt.
Gegenseitige Verpflichtungen, Ansprüche und sonstige Angelegenheiten
zwischen den Teilnehmern, der Teilnehmergemeinschaft sowie dem Amt für
regionale Landesentwicklung Leine-Weser – Geschäftsstelle Sulingen – als Flur-
bereinigungsbehörde bestehen nicht mehr.
Die gemeinschaftlichen Anlagen sind erstellt und wurden den jeweiligen
Körperschaften in Eigentum und Unterhaltung übergeben.
Aufgaben, die die Teilnehmergemeinschaften noch zu erfüllen hätten, sind nicht
bekannt.
Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an die Teilnehmerge-
meinschaften werden die Flurbereinigungsverfahren beendet und die Teilneh-
mergemeinschaften erlöschen.
Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellungen nach § 149 FlurbG liegen
vor.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 2-4,
31134 Hildesheim oder bei der Geschäftsstelle Sulingen des Amtes für regionale
Landesentwicklung Leine-Weser, Galtener Str. 16, 27232 Sulingen, schriftlich
oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.
(Klimmek) L.S.
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht.
Wagenfeld, den 26.10.2017
Gemeinde Wagenfeld
Der Bürgermeister
Kreye
Samtgemeinde Kirchdorf
Der Samtgemeindebürgermeister
Kammacher
Samtgemeinde Rehden
Der Samtgemeindebürgermeister
Bloch
Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“
Der Samtgemeindebürgermeister
Scheibe

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinsame Bekanntmachung
der Städte Bassum, Diepholz, Sulingen, Syke und Twistringen
der Gemeinden Stuhr, Wagenfeld und Weyhe sowie
der Samtgemeinden „Altes Amt Lemförde“, Barnstorf, Bruchhausen-
Vilsen, Kirchdorf, Rehden, Schwaförden und Siedenburg

gem. §§ 42 Abs. 3 und 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG) über das
Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe bestimmter Daten.
Bundesmeldegesetz vom 3. Mai 2013 (BGBI. I S. 1084), das durch Artikel 11
Absatz 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. I S. 2745) geändert worden ist,
räumt den Meldepflichtigen die Möglichkeit ein, in bestimmten Fällen der Über-
mittlung von Daten ohne Angabe von Gründen zu widersprechen (§§ 42 Absatz
3 und 50 Absatz 5 BMG).
Dabei handelt es sich um Datenübermittlungen an
1. Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über Familienangehörige, die

nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft
angehören (im Falle des Widerspruchs darf nur die Mitteilung erfolgen, dass
der Ehegatte einer anderen oder keiner öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft angehört),

2. Träger von Wahlvorschlägen (z. B. Parteien, Wählergruppen) im Zusammen-
hang mit allgemeinen Wahlen,

3. Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parlamentarischer und kommunaler
Vertretungskörperschaften über Alters- und Ehejubiläen und

4. Adressbuchverlage.
In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen,
dass die von der Meldebehörde übermittelten und durch Adressbuchverlage
abgedruckten Daten durch Dritte zur Herstellung elektronischer Verzeichnisse
genutzt werden könnten, sodass vielfältige Auswertungsmöglichkeiten
gegeben wären.
Des Weiteren können betroffene Personen gem. § 58 c Abs. 1 S. 1 Soldatenge-
setz i.V.m. § 36 Abs. 2 BMG über das Widerspruchsrecht der Datenübermittlung
von Personen an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr
Gebrauch machen.
Meldepflichtige, die von dem Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen,
müssen dies ihrer jeweils zuständigen Meldebehörde schriftlich mitteilen.
Bassum, Diepholz, Sulingen, Syke, Twistringen, Stuhr, Wagenfeld, Weyhe,
Lemförde, Barnstorf, Bruchhausen-Vilsen, Kirchdorf, Rehden, Schwaförden,
Siedenburg,
den 28.10.2017
Stadt Bassum
Der Bürgermeister
Stadt Sulingen
Der Bürgermeister
Stadt Twistringen
Der Bürgermeister
Gemeinde Wagenfeld
Der Bürgermeister
Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Rehden
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Siedenburg
Der Samtgemeindebürgermeister

Stadt Diepholz
Der Bürgermeister
Stadt Syke
Die Bürgermeisterin
Gemeinde Stuhr
Der Bürgermeister
Gemeinde Weyhe
Der Bürgermeister
Samtgemeinde Barnstorf
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Kirchdorf
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Schwaförden
Der Samtgemeindebürgermeister

Gesundheitsdienst

Praxis - Urlaub
vom 06.11.2017 - 17.11.2017

I. Moraitis-Schieren
27252 Schwaförden

� 04277/239 - Vertretung:
Alle Sulinger Kollegen

Willkommen im Leben!

Julius
* 5. Oktober 2017

Wir freuen uns,
dass du da bist.

Jasmin, Michael
und Mattis

Schröring-Abke

Hurra !
Endlich bist du da!
Wir freuen uns sehr über die Geburt von

MathisMathis
* 05.10.2017 3650 g 52 cm

Sarah und Michael CampeSarah und Michael Campe
mit den stolzen großenmit den stolzen großen
BrüdernBrüdern

Danke
für alle Glückwünsche, Aufmerksamkeiten

und Geschenke zu unserer

Goldenen Hochzeit.
Wir haben uns sehr gefreut.

Unser Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben,
dass uns unser Fest in guter Erinnerung bleibt.

Ulrike und Hermann Schwierking

Rehden, im Oktober 2017
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Hurra!
Endlich bist du da!
Wir freuen uns sehr über die Geburt von

MathisMathis
Sarah und Michael Campe

mit den stolzen großen Brüdern Linus und Justus

Neuenkirchen, im Oktober 2017

* 05.10.2017 • 3650 g • 52 cm

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die uns zu unserer

Diamantenen Hochzeit
mit Glückwünschen, Blumen und Geschenken erfreuten,

ebenso den Nachbarn für die Ausschmückung
zu Hause und im Restaurant.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Pastor Schweitz
für die feierliche Einsegnung, dem Posaunenchor

und dem Roten Kreuz Barver.

Hildegard und Wilfried Langhorst

Rehden, im Oktober 2017
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WOHNKOMFORT
KÜCHENSTUDIO
49419 Wagenfeld-Ströhen

Gewerbegebiet Ströhen-West · Lagerweg 18
Tel. 0 57 74 - 9 49 60 · Fax 0 57 74 - 94 96 30

www.henke-kuechen.de
32369 Rahden

Industriegebiet OST · Werner-v.-Siemens-Str. 5/7
Tel. 0 57 71 - 5011 + 5012

www.ab-kueche.de

KÜCHENSTUDIOKÜCHENSTUDIOKÜCHENSTUDIO
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Wühlmäuse -
Kaiserkronen
jetzt pflanzen.

Wo? Brockumer Großmarkt

Blumenzwiebeln
aus Holland.

Wo?
Brockumer Großmarkt

Lilien aus Japan
jetzt pflanzen.

Wo?
Brockumer Großmarkt

Amaryllis aus Brasilien -
blühen in 4 Wochen

mit 10 Blüten.
Wo? Brockumer Großmarkt

Beratung allein reicht nicht!

Unsere Patientenverfügung wurde
von Experten geschrieben!

Vorname Name

Straße

PLZ Ort

Fordern Sie noch heute Ihre Infobroschüre an!

Informationen erhalten Sie gegen Einsendung von 5 Euro
(bar oder in Briefmarken) an die Deutsche Stiftung Patientenschutz,

Europaplatz 7, 44269 Dortmund oder unter
www.stiftung-patientenschutz.de

ANZEIGENMARKT/FAMILIENANZEIGENSAMSTAG 28. OKTOBER 2017


